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Regierungsvorlage. 

Bericht der Bundesregierung. an den, National- Die :Mitglieder dürfen ferner ihre Währungspari~ 
rat über den Beitritt österreichs zu den Ab- tät ohne Zustimmung des Fonds nicht um m.ehr 

k.ommen von ßretton Woods. als 10 ,v. H. über oder .unter &e ursprüngEche 
rYe Erfahrungen, die die Weltwirtschaft nach parität verändern. Tritt eine 'Paritätsänderung 

ein, SO inüssen si~ einen entsprechenderuBetrag 'in dem ·ersten Weltkrieg gemacht hat, die schädlichen 
ihrer Währung zur Ergänzung ihrer Quote a'uf Folgen der Absperrung vieler Wirtschaften gegen-

einander und die die Gesamtwirtschalt vielfach ihren ursprünglich.enGoldwert nachschießen. Wenn 
störenden Maßnahmen, die manche Staaten auf sie Mittel des Fonds in Anspruch nehmen, kann der 

Fonds von ihnen verlan<>ben, Kontroll~aßnahinen dem Währungsgebiet getroffen haben, haben dazu 
geführt, daß eine Reihe VOn S~aaten schon wäh- zu treffen, damit die Fondsrnittel nicht satzungs-

d wjdrig verwendet werden. Ferner haben die Mit-rend es zweiten Weltkrieges nach Vorkehrungen 
'gesucht haben, um nach dessen Beendigung solche glieder alles zu vermeiden, was den Zielen des 

Fonds widerspricht. Für Verluste an den Aktiven Erscheinungen zu verhindern. Nach langenB·e-
t d · J ,. 1944' B W d des Fonds, die durch Konkurs oder .Zahlungsein-ra ung,en wur en 1m Uil m retton 00 SI' , . 1. . 

Abk . "b d' E·ch . I .' stel ungaer von emem Mltg led bestimmten 
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DepotsteIle entst,ehen, hat dieses die Haftung zu 
na en a rungs on s unemer nternatlona en 
Bank für Wiederaufbau und Wirtschaftsfärderung I tragen. ,. ,. . 
heschlos:.en denen auch andere Staaten <>rundsätz-. Alle di·ese. Verpfhchtungen gelten nur fur cl:e 
lich als Mitglieder heitreten können. b Z?it .der Mitgliedschaft .. ~~r Austritt ist jed~rz.eit 

Zweck desF 0 n d s ist die Förderung der Zu- moghch. Austretende Mltg.led~r er~la~ten alle Ihnen 
sammenarbe:t ,in internationalen Wahrungsproble- v~~-FJnds ges.chul:deten. Betrage !n .lh;er Landes~ 
men die Erleichterun<> des internationalen Han- wahrung, soweIt d:ese meht ausre,leht, m Gold zu
del;und dadurch di; Förderung des Beschäfti- rüc~: Dag7gen sind sie verpfl~.chtet, de.m Fon.ds die 
gungsgrades und des Realeinkommens .der Bevöl- da~uber hl~ausgehenden Bestand: an lhre.~ eIgenen 
kerung der iMitgüedsta,!-t,en durch Schaffung eines W ahr.~ng m Gold o~er ko~vert1blen W a~runge.n 
multilat.cral,en Zahlun<>'ssystems und durch Aus- abzulos.en; qenn dafur hat Ja der Staat semerzelt 
.gleich von :Störungen der Zahlungsbilanz mit dem Devisen erhalten. 
Ziel der schließlichen Beseitigung bestehender .Für Streitigkeiten mit ·dem IFonds ist em 
Devisenbeschränkungen. Dies,e Ziele sollen da- Schiedsgericht vorgesehen. 
durch erre:cht werden, daß .die MitgHeder in .den Zweck -der, I nt e r.n a t ion a le n Ban k .ist 
Fonds Quoten einzahlen und dafür zur über- die Unterstützung des Wiederaufbaus der M:t
blxtückung vorübergehender Gleichgewichtstörun- I gliedstaaten durm finanzierung von Projekttn, 
gen ihrer Zahlungsbilanz vom IFonds gegen ihre d:·e produktiv.en Zwecken einschließ::ch der 
Landeswährung .zum Paritätsk,urs Devi.sen kaufen Wiederherstt;llung von durch den Krieg geschädig
können. D:ese Käufe können bis zum doppelten ten Volkswirtschaften, der Umstellung von Pro
Betrag der Quote gehen, sollert jedoch im Jahr .im dukti&nsmitte1n auf den Friedensbedarf sowie der 
allgemeinen nicht mehr als 25 v. H. der Quote Entwicklung von Produktionsmitteln und Produk
bewlgen. Am Ende des Geschäftsjahres findet eintionsquellen in weniger entwickelten Ländern 
gewisSer Ausgleim zwischen ·den Zugängen aus dienen. D:e Fi~anzierung erfolgt entweder durch 
einzelnen Währungen beim Fonds statt.dir.ekte Darlehensgewährung oder durm über-

iDie MitgHedsmaft kann der Fonds von einer nahme der Garantie fürsolme Darlehen, um da
Änderung der Währungsparität abhängig mamen. durch angemessene Bedingungen zur erreichen. Ist 
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der Darlehensnehmer nicht das Mi:tglied selbst, so I ,Zum ,Zwecke ,der Aufnahme der Mitgliedschaft 
hat das Mivglied, auf dessen Gebiet das Projekt I beim Internationalen Währungsfonds hat Öster
ausgeführt wird, oder seine Staatsbank für das reich folgende Voraussetzungen Zu ,erfüllen: 
Darlehen zu halten. 1. Es hat bei der Regierung der Vereinigten 

Die Mitglieder haben durch Anteilzeichnung 
Quoten einzuzahlen, wovon derzeit nur 20 v. H; 
zu erlegen sind. Auch hier muß bei Änderung der 
Währungsparität der ursprüngliche Goldwert der 
Quote hergeSt,ellt werden. 

Auch ,die Mitgliedschaft bci ,der Bank kann jeder
zeit ,durch. Austritt beendet werden. Sie geht im 

I allgemeinen automati'sch durch Verlust der Mit-
. glied schaft beim Internationalen Währungsfond~ 
verloren. Bei Ausschei.den löst die Bank die,An
teile des ausscheidenden IMitgHeds zum ':Buchwert 
in ,dessen Landeswährung oder nach Ermessen der 
Bank in Gold zurück. Nach. dem Austritt haften 
die Mitglieder anteilsmäßig ~eiter für alle vor 
ihrem Austritt von ,der Bank gewährten Darlehen 
und G~ra'ntien. 

ISowohl der Fonds als auch die Bank haben be
schlossen, ,österreich als Mitglied aufzunehmen. 
Sie haben die Quoten österrei.chs mit je 50 Mil
.lionen Dollar festgesetzt. Davon ist zu erlegen: 

'.:'.:' 

a) an den Fonds nach Fest:setzung der Wäh-
rung.sparitä:t 

10 v. H, d. i. 5 Mill. 1/, in GoJ.d, 
90 v. H.; d. i. 45 iMill. 1/, in Landeswähmng; 

b) an die 'Bank bei 'Eintritt 20 v. H. der Quote 
{80 Y. H. sind vorläufig nicht einzuzahlerr), 
und'zwar 
2 v. H., d. i. 1 Mill. 1/, ~n Gold, 

, 18 v. H., d. i. 9 Mil!. 1/, in Landeswährung. 

" 

,' .. 

Staaten von Amerika eine Urkunde zu ü,bergeben, 
in . der festgestellt wird, daß es in übereinstim
mung mit seinen Gesetzen die Bestimmungen des 
Abkommens und des Aufn:ahmebeschlusses an
nimmt und daß es alle zur Erfüllung der sich ·dar
aus ergebenden Verpflichtungen erforderlichen 
Schritte untemommen hat. . 

2. Es hat die im Archiv ,der Regierung der Ver
einigten ,Staaten von Amerika befindliche Ori
g.inalausfertigung des Abkommens zu unterzeich
nen. 

Die Voraussetzungen zur Aufnahme' bei der 
Inttrnationalen Bank sind analog denen, die für 
die Aufnahme i,n den Fonds g,e~ten. \ 

Da die beiden Abkommer.i in einig,ender er
wähnten Punkte, insbesondere'hinsichtlich des Er
lags der' Quoten, g,esetzesändernden Char,iktter 
haben, bedarf der IBeitritt Österreichs zu diesen 
Abkommen gemäß Artikel 50 des Bundes-Verfas
sungsgesetzes in der 'Fassung von 1929 der Geneh
migung durch den Nationalrat . 

Die Bundesregierung stellt daher den Antrag: 
Der Nationalrat wolle den Beitritt österreichs 

zu den Abkommen 
a) über den Internationalen Währungsfonds, 
b) über ,die Internationale Bank für Wieder-

aufbau und Wirtschaftsförderung, 
die im engli~chen Origina!ltext un,d [u deutlSche'r 
Obensetzung aLs Separ;atdruckdien Mit!g1~edern 
des Nauionalraue's und Bundes'rates vorgeJ.e~t 
wenden, genehmigen. 
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Internationaler Währungsfonds. 
I 

Beschluß, betreffend die Termine und Be
dingungen, unter denen Österreich zur Mit

gliedschaft beim Fonds zugelassen wird. 
Es wur,de heschlossen: 

erZlielt w:i.l'd, Igä'lt Osterooich a:l1S I;LUrS ,dem fÖlIlJd6 
,ausgetr,eben. 

6. Ost,erxeichkaop;n mit .dem J1o[ljcb [)e'V!i~en-
1gesch~fte erlSt nach" A:bl>auf döS 30. T,ag,els 'l1Iaeh 
Vel1erin!ba:run:g derP;aritä t seinen- Währumg ge
mäßPtunlkt 5 ,a'bsch:~ie.ßen; $le[t!1 Anoom ,ffit 'Vo:r dlem 
30. T,ag eimzuZJahlen. 

1. Der Gou'V,erneuni:rnt genehmig.t hiemit ldie 
Ztill'a5!Sulng iDsterretichs :zur Miog'li.edlschaft heim 
lrutJe1'1l11atiorualemWä.hTiUfng6lfollids ~ecrrräß 'Art.ikel 11, 

~ Abs,atz 2; Ider A,rtikel ,des Abkommens ,nach Maß
I~albedeu- fo1gf1ruden Termine und BedimguIllgen.:' 

7. Osterr,eich w.i'l1d ,ruach Maß~albe' ,der ÜJn dielScm 
Beschluß ,festge6'e~zten T''''rinin,e und Bedin,gun
gien von ,dem Zeitpu.n:kt ,aJnMiDgrLi,ed des Fonds, 

~, 2. iDlie Quote '06nerxeichs, 'beträgt 50,000.000,' '$ I3:n dem ,es ,die lbei,den fOl1genden For.der:ulfigen 

3. ,Sein An:teil ti's~ ,glelich lSecÜne'r QUObe; mindte
st,ens 10 Y. H. seines Arrteib ist in Gold, der 
':&e6t ün ö\Slnerreichi's,.::h!er, Währung ,e.in:zuzoah1.eifr. 

4. 'Bei Unterz,tichnung de,r Arti~ell des Ab
kommens Ib.l'iaucht kem T,eil des AlIlne,lils ,einJge
z>ahlt werden. 

e,l'Ifül1t hat: 

la) tOst,er,rei.::h !SoH be.i ,der R,egi,e:rhn;g .der Veor
,eirui,gten St,a;a,tetn VOIfi .Amerika ,eine Ur
kU!llid~ hLPJtet'leg,en', ,im der es erklärt, d,aß 
es .in übe,r,einstimmU'Il,g mi,t 6,e,me:n Ges,etzen 
die Arr,bikeü 'und ,al,le Termine und Bedin
IgU!rugen ,annlimmt, diJe ,j,n di,esem HeL5ch:uß 

OsnerreliCh ~at dem !fO[lJds !binnen 30 Talgen, . ~ , vorlgeschrie1ben ,s,i,nd, und ;daß es ,aHe Schritte 
,nachdemter es vlerrlarugt hat, ,die 'P,ar.ttäts,eilll,er 'Ulnternommen hat, .d!i,ezur DurchführUing 
Währ:u!llJg auf Grul11Jd ,dew W,erosdikun>erruit,z'u- Idlew V,elrpfltichtumg,en'eI'fond.ed:ich sind, wed-
tdl~n,; ,die 1n ,dem Zeirtpunlkt ,aHgletmeilll Ge:tunlg ch" lihm Ig,emäß ,den Artiketln \UIIlJd diesem 
halben,in ,dem06ter:r,eich Mitg'1i,etd' Ides FO!llJds iBreschluß obliegren, und 
wird; binnen 60 Tagen nachdem der Fonds .die 
Mitteilung über ,die ,Rtr~tät erhalwn hat, werden b) Ostepl'eich ~oll d3JS Orig:inail Ider .Artikd:, 
Ö6terre~.:h U!llJG ,der ,Fonds ,eine IAnJ:alng6parität das 1m A.l'.:hiv de,r USA-<Relg,ierung ,i,n Ve'r-

d Wäh . b b eh d d' Wiath,run'cr ,ist ulliberze1,chnen. I er ,ru,rug ve1"e~n <lfon, tUnt el'>' aJ et I 'e'ssen, " , 
daß ,der :Folnds ,rue6e. Fri,st von 60 Tag,en ver- ,8. 06ter:l'Ieich ~a;nn Igemäß :diesem . Besch1<uß bi6 
Jänlg,em~a;n!n; Ja:lls ü:ber Idi~ ,P,<lfität~a;cI: Ablauf 131. AUglllL5t 1948 di,e Mitgl:iedslchaft !beim :Fonds 
der V'e:11lan,gerteln LFrlootkeme ü'hC'l'emstlm:mung .,a:nne,hmen. 

Internationale Bank für Wiederaufbau und Wirtschaftsförderung. 

Beschluß, betreffend" die Termine und Bedin-l Demzufolge·hat nun das Direktorium über die 
gungen, zu denen Österreich zur Mitglied- Empfehlungen der geschäftsführenden Di,rektoren 
schaft bei der Bank zugelassen werden soll. beraten und folgenden ,Beschluß gefaßt: 

lDie österreichische Regierung hat um Zulassung 
zur Mitgliedschaft bei der Internationalen Bank 
für Wi,ederau.fb.au undW~rtschaftsförlderung ge

.. mäß Abschnitt 1 (b) des Art~kels II des Banküber
einkommens angesucht. 

Zufolge Ab.schnitt 20' deos Ergänzungsstatuts 
der Bank haben die geschäftsführenIden iDir;ek
toren nach Hera'tung mit den Vertretern der öster-\ 
reichischen R,egierung dem Gouv,erneursrat in be
zug auf ,;das Ansuchen der genannten !Regierung 
um Zulassung zur Mitgliedschaft bei der Bank 
einen einpfehlenden Bericht erstattet. 

Die Termine und Bedingung,en, zu denen die 
österr;eichische Regierung zur Mitgliedscha.tft bei 
der Bank zugdassen werden wH, sind folgende: 

1. Begriffsbestrmmungen, die in diesem Beschluß 
verwendet sind: 

a) Der Ausdruck "ösnerreich" bedeutet die 
österreichische Regi,erung; 

b) der Ausdruck "Bank" bedeutet di,e Inter
, nationale Sank für ·Wi·ederaufbau und 

Wirtschaft.sförderung; 

c) der ,Ausdruck "die Artikel" bedeutet die 
'IArükel des Banküberei'n'kommens; 
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d) .der Ausdruck ;,Dollars" oder #> bedeutet 
Dollar,s der Vereinigten Staaten im Gewicht 
lLndF,eingehalt, die am 1. Juli 1944 in Gel· 
tung waren; 

e)der Ausdruck "Zeichnung" bedeutet das 
Bankkapital, das von einem Mitglied ge
zeichnet wir,d; 

f). der Ausdruck "iMitglied" bedeutet Mitglied 
der Bank. 

oder ihm mitgeteilt und die nach diesem 
Zeitpunkt fällig werden. 

c) österreich soll weit,ers sein Einverständnis 
erklären, daß die Bank, falls ihr Österreich 
einen Teil der oben, unter lit. (a) (i) ange
forderten Zahlung in Gold anbieten wird, 
das Recht haben 'Soll, Gold zurückzuweisen, 
,das ,nach ihrer Meinung ni,mt lrei un.d.be
.dingung~los von der Bank an ~,1itglieqer 
verkauft wen:Le'n bnn, ,d:i.e e~neBestät~guIJ;g 

2. Mitgliedschaft heim Fonds: Vor übernahme oder ,ei,nenand.erenß.eweis über das von 
der Mitgliedschaft bei .der Bank 'soll österre:ch die ihnen. gekaufte Gold verlangen. 
Mitgliedschaft des Internationalen Währungsfonds 
erwerben Ulld .Mitglied di.eses Fonds werden. 5. Wirksamkeitsbeginn der iMitgEedschaft: 

. österreich soll, unbeschadet.der in diesem Be-
3. Zeichnung: bei Ü. bernahme der MitgEedschaft schluß festg,esetzten Termine und Bedingungen, 

bei der Bank :Süll österreich bis zu 500 Kapitals- Mitglied der Bank werden, sübald es die beiden 
anteile der Bank im Nennbetrag Yün 100.000 #> fülgenden Forderungen erfüllt hat: 
pro Anteil zeichnen. 

a) österreich .s.oll bei der Regierung der Ver-
A. Zeichnungseinzahlungen:einigt,en Staaten; vün Amerika eine Urkunde 
a) im Zeitpunkt, in dem österreich Mitglied hinterlegen, ·in der es erklärt, \ daß es ,in 

wird, soll es an die Bank bezahlen: übereinstimmung mit seinen Gesetzen die 
(i) ,Gold üder US-Do:lars im Betrage ,von Artikel und alle Termine und BecEngungen 

2 v. H. seiner Zeichnung ohne ,die Be_annimmt, die ,in diesem Beschluß vürge-
rechtigung, ,die Zahlung irgendeines Teils schrieben sind, und daß es alle Schritte 
davün gemäß Abschnitt 8 (a) des Arti- unternommen hat, die zur Durchführung 
keIß, TI der Artikel aufzusch:eben, und der Verpfli.chtungen erforderEch sind, w~lche 

(ii) einen Betrag in österreidüscher Währung; ihm gemäß den Artikeln und diesem Be-
der zu ,dem entsprechend allgemein gül- sdlluß übliegen, und ' 
tig,en Kurs dem Wert von 18 v. H. seiner b) Österreich Süll .das Original der Artikel, das 
Zeichnung gleichkommt. . im Ardliv der USA-Regierung in Verwah-

b) n~terrei<n soll fern.er . sein ,Einv,erständnis rung ist, unterzeichnen. 
erklären, andere Auffürderungen Zur Be- 6. Begrenzung der Zeit für die Mitgliedsehafts~ 
zahlung se:ner Zeichnungen voll zu erfüllen, erwerbung: österreich soll die Mitgliedschaft bei 
di.e vün der Bank nach iErwer?ung seiner I der Bank gemäß diesem Beschluß bis 31. August 
Bankmitgliedschaft an öst,errel'ch gestellt 1948 ,erwerben. 

) 
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